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Bescheid nach § 60a Abs.l Abgabenordnung (AO) über die gesonderte Feststellung
der Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und
61 AO

A. Feststellung

Die Satzung der Körperschaft in der Fassung vom 15.12.2008 erfüllt die satzungsmäßigen
Voraussetzungen nach den §§ S1, 59, 60 und 61 AO.

B. Hinweise zur Feststellung

Eine Anerkennung, dass die tatsächliche Geschäftsführung (§ 63 AO) den für die Anerken-
nung der Steuerbegünstigung notwendigen Erfordernissen entspricht, ist mit dieser Feststel-
lung nicht verbunden.

Diese Feststellung bindet das Finanzamt hinsichtlich der Besteuerung der Körperschaft und
der Steuerpflichtigen, die Zuwendungen in Form von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die
Körperschaft erbringen (§ 60a Abs. 1 Satz 2 AO). Die Bindungswirkung dieser Feststellung
entfällt ab dem Zeitpunkt, in dem die Rechtsvorschriften, auf denen die Feststellung beruht,
aufgehoben o.Jer geändert werden (§ OOa Abs. 3 AO). Tritt bei den für die Feststellung erheb-
lichen Verhältnissen eine Anderung ein, ist die Feststellung mit Wirkung vom Zeitpunkt der
Anderung der Verhältnisse aufzuheben (§ OOa Abs.   AO).

Bitte beachten Sie, dass die lnanspruchnahme der Steuervergünstigungen auch von der tat-
sächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im
Rahmen einer Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die
ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und
den Bestimmungen der Satzung entsprechen.
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Dies muss durch ordnungsgemäße Aufzeichnungen (insbesondere Aufstellung der Einnah-
men und Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung
und Entwicklung der Rücklagen) nachgewiesen werden (§ 63 AO). Über die Steuervergünsti-
gungen nach den einzelnen Steuergesetzen wird im Rahmen des Veranlagungsverfahrens
entschieden.

In jedem Falle'ist die Körperschaft insoweit ertragsteuerpflichtig, als sie einen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb unterhält, der kein Zweckbetrieb ist. Soweit Körperschaftsteuerpflicht
gegeben ist, besteht im gleichen Umfang Gewerbesteuerpflicht. Durch die Gewährung der
Steuerbefreiung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer wird die Umsatzsteuerpflicht
grundsätzlich nicht berührt.

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern sind Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kir-
chensteuer einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen.

C. Rechtsbehelfsbelehrung

Sie können diesen f3escheid mit dem Rechtsbehelf cjes Einspruchs anfechten. Ein Ein-
spruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine
zulässige Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. ln diesem Fallwird
der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Der Einspruch ist beim Finanzamt für Körperschaften I schriftlich einzureichen, diesem elek-
tronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären.

Die Fristfür die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mitAblauf des
Tages, an dem lhnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch
einJachen Brief oder Zustellung mittels Einschreiben durch Übergabe gilt die Bekanntgabe
mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu ei-
nem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung durch Zustellungsurkunde oder
durch Einschreiben mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntga-
be der Tag der Zustellung.

D. Hinweise zum Kapitalertragsteuerabzug

Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31 .12.2017 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Ka-
pitalertragsteuerabzug nach § 44a Abs. 4, 7 und 1 0 Satz 1 Nr. 3 ESIG die Vorlage dieses
Feststellungsbescheides oder die Uberlassung einer amtlich beglaubigten Kopie dieses
Feststellungsbescheides aus, Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von
Kapitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 ESIG durch das depotführende Kredit- oder
Fi nanzd ienstleistu n gsinstitut.

Die Vorlage dieses Feststellungsbescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer
ausgeschlossen ist

E. Hinweise zut Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen

Die Körperschaft fördert nach ihrer Satzung
folgende gemei n nützige Zw ecke

Förderung der Jugendhilfe
nach § 52 Abs. 2 Salz 1 Nr.(n)   AO


